
1.Vorsitzender Der Verein ist gerichtlich und außergerichtlich durch den 1.Vorsitzenden und im 

Falle dessen Verhinderung durch den 2. oder 3. Vorsitzenden vertreten  (§ 26 BGB)

Im Innenverhältnis gilt, dass der 2. oder der 3. Vorsitzende nur im Falle

2.Vorsitzender Kassenwart und 3.Vorsitzender der Verhinderung des 1.Vorsitzenden zur Vertretung berechtigt sind.

Leiter DSV-Skischule im 1.SCN Leiter Sportbetrieb

Beirat Beirat Beirat

Beirat Beirat

Kassenprüfer Kassenprüfer Kassenprüfer

1.SCN / 12.05.2023

Kassenprüfer Horst Wagner Cornelia Macarei Stefanie Bungeroth 

1.SCN - Organisationsschema 2023

Beirat

Reiner Bachus Eckhard Jünke Christian Engelhard

Klaus Stecker Dieter Umlauft

Leiter Fahrten
Leiter Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb

Niklas Oeke
Stellv. Simon Hahn

Uwe Fiesser
Matthias Köhler

Stellv. N.N
N.N

1.SCN

Vorstand

Eckhard Jünke

Sylvia Mehl Christian Casper


